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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.06.1954

Norm

EheG §49 B

Rechtssatz

Eine unheilbare Ehezerrüttung ist nicht erst dann gegeben, wenn beide Ehegatten die Ehe nicht mehr fortsetzen

wollen. Sie ist schon dann gegeben, wenn der eine Teil auf Grund der Eheverfehlungen des anderen mit Recht die

Fortsetzung der Ehe verweigert.
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